
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

   

Mietzahlung für die Räume der kath. Kindertagesstätte St. Joseph im  

Altenheim St. MarthaLiebe Eltern, 

 

 

Liebe Eltern, 

nachfolgend finden Sie Informationen und Hinweise zum Ausfüllen der Selbsteinschätzung Ihres 
Elternbeitrages: 
 
Vordruck I:  
Diesen Vordruck an die Abteilung Kindertagesstätten/Kindertagespflege der Stadt Speyer weiter-
leiten. 

Bitte beachten Sie, dass  

 der Elternbeitrag nach Einkommen, Familiengröße und Betreuungsumfang gestaffelt 

ist. 

 Ihre Selbsteinschätzung und die entsprechenden Nachweise spätestens 4 Wochen nach 
Beginn der Betreuung Ihres Kindes der Abteilung Kindertagesstätten/Kindertagespflege 
vorliegen müssen, da andernfalls der Höchstbeitrag festgesetzt wird. 
 

Die Staffelung ist umseitig in Tabellenform angefügt: 
Tabelle 1:  Beinhaltet die Beitragsstaffelung für Kindertagespflege 
Tabelle 2:  Beinhaltet die Beitragsstaffelung nach Betreuungsumfang (Stunden/Woche) 
 
Verfahrensweise:  

(1) Vordrucke I wird von Ihnen ausgefüllt und bei der Abt. Kindertagesstät-
ten/Kindertagespflege eingereicht. 

(2) Die Abt. Kindertagesstätten/Kindertagespflege überprüft Ihre Angaben und setzt den El-
ternbeitrag abschließend fest. Dabei kann es zu Nachforderungen der Stadtverwaltung 
Speyer oder Erstattungsansprüchen Ihrerseits kommen. 

(3) Ihre Angaben und Unterlagen werden vertraulich behandelt. 
(4) Alle Änderungen Ihrer Einkommens- oder Familiensituation müssen dem Jugendamt 

mitgeteilt werden. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.  
Sie erreichen Frau Oppinger:   Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Abt. Kindertagesstätten/Kindertagespflege 
Stadtverwaltung Speyer 

 
 
 
 
         b.w.

Telefon 

(06232) 14-1935  
 Telefax 

(06232) 14-1949 

E-Mail 

alexandra.oppinger@stadt-speyer.de  
 
Internet 

www.speyer.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An alle Eltern  

von Kindern unter 2 Jahren und  

von Schulkindern  

Stadtverwaltung Speyer 67343 Speyer 

Stadt Speyer 

Alexcandra Oppinger 

Abt. Kindertagesstätten / 

Kindertagespflege 

 
Fachbereich Jugend, 

Familie und Soziales 

Roland-Berst-Straße 1 

67346 Speyer 

 

Zimmer Nr. 05 
 
 

 
Informationen zur Ermittlung einkommensabhängiger Elternbeiträge für die 

Kindertagespflege 
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Staffelbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege ab dem 01.01.2024  

Stufe 
Bereinigtes Einkom-

men 
Familien mit 1 

Kind 
Familien mit 2 Kin-

dern 
Familien mit 3 Kin-

dern 

1 1.751 € bis 1.900 € 188,00 € 132,00 € 75,00 € 

2 1.901 € bis 2.050 € 229,00 € 161,00 € 92,00 € 

3 2.051 € bis 2.200 € 273,00 € 191,00 € 109,00 € 

4 2.201 € bis 2.350 € 287,00 € 200,00 € 114,00 € 

5 2.351 € bis 2.500 € 301,00 € 212,00 € 120,00 € 

6 2.501 € bis 2.750 € 316,00 € 222,00 € 127,00 € 

7 2.751 € bis 3.000 € 349,00 € 243,00 € 140,00 € 

8 3.001 € bis 3.500 € 385,00 € 268,00 € 155,00 € 

9 3.501 € bis 4.000 € 400,00 € 281,00 € 161,00 € 

10 4.001 € bis 4.500 € 416,00 € 292,00 € 166,00 € 

11 4.501 € bis 5.000 € 429,00 € 303,00 € 176,00 € 

12 ab 5.001 € 486,00 € 327,00 € 193,00 € 

Familien mit 4 und mehr Kindern zahlen keinen Elternbeitrag. 

 
Staffelung des Elternbeitrages bei Kindertagespflege aufgrund eines geringeren 

Betreuungsumfangs 

Durchschnittliche Betreuungsstunden/ 

Woche 

% vom Elternbeitrag lt. umseitiger 

Tabelle 

5 bis 9 Stunden/ Woche 12,50% 

10 bis 14 Stunden/ Woche 25,00% 

15 bis 19 Stunden/ Woche 37,50% 

20 bis 24 Stunden/ Woche 50,00% 

25 bis 29 Stunden/ Woche 62,50% 

30 bis 35 Stunden/ Woche 75,00% 

36 bis 39 Stunden/ Woche 87,50% 

40 bis 44 Stunden/ Woche 100,00% 

45 bis 49 Stunden/ Woche 112,50% 

Ab 50 Stunden/ Woche 125,00% 

 

 


